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Bei Antwortschreiben bitte anführen
Graz, am 17.5.2006
Suchtmittelgesetz § 13 – Helfen statt strafen
Wie das Bildungsministerium mitteilt, bezieht sich das neue Suchtmittelgesetz, BGBl. I, Nr. 112/1997, § 13 Abs. 1 ausdrücklich auf den Suchtgiftmissbrauch durch Schülerinnen und Schüler. Es ermöglicht den Schulen jungen Menschen, die Drogen missbrauchen, gezielte Hilfe anzubieten.

Das Bildungsministerium hat die bisher gemachten Erfahrungen und die häufig gestellten Fragen im Zusammenhang mit dem § 13 Suchtmittelgesetz in der beiliegenden Broschüre 
„step by step – Frühintervention in der Schule“ zusammengefasst. Bei Bedarf können weitere Exemplare bei Amedia Servicebüro ,1141 Wien, Sturzgasse 1, office@amedia.co.at oder Telefon 01/982 13 22-365 angefordert werden.
Es gibt unterstützend ein EDV-Programm „step by step“ zur Früherkennung und Krisenintervention für den Bereich der Suchtprävention an Schulen, welches 1992 im Rahmen eines Kooperationsprojektes von Suchtpräventionsstellen aus der Schweiz, Vorarlberg und Lichtenstein entwickelt wurde.

 „step by step“ wurde im Auftrag des Bildungsressorts von den Fachstellen für Suchtprävention für Österreich adaptiert und es wurde eine Homepage eingerichtet www.suchtvorbeugung.net/stepbystep.

Die Basis des Programms bildet ein 6-Schritte-Handlungsmodell für die Bereiche Früherkennung und Gesprächsführung, eine Anleitung zum Vorgehen im Krisenfall, weiters ein Lexikon mit Informationen zu verschiedensten Substanzen und Verhaltenssüchten und detaillierte Informationen zu rechtlichen Fragen im Zusammenhang mit dem § 13 Suchtmittelgesetz.

Das Ziel von „step by step“ ist es, eine mögliche Suchtgefährdung eines Schülers/einer Schülerin rechtzeitig zu erkennen und zum frühesten Zeitpunkt Hilfe anzubieten, um ein eventuelles weiteres Abgleiten in manifestes Suchtverhalten zu verhindern. 

Die Suchtpräventionsstellen in den Bundesländern bieten Fortbildungsangebote für Schulteams an. Die Schulpsychologie und Bildungsberatung bietet Unterstützung beim Krisenmanagement an der Schule. Nähere Informationen im beiliegenden Folder.

Die do. SchulärztInnen sind davon in Kenntnis zu setzen.

Mit freundlichen Grüßen

Für den Amtsführenden Präsidenten:

Dr. Rumpler
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